
 

 
02.11.2023 BK_2023-03_Beschluss_Tarifrunde 2023 Teil 3_gez.docx 1 von 4 

 
Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 3/2023 
 
Beschluss 
der Bundeskommission  
am 19. Oktober 2023 in Fulda 
 

 

 

 Tarifrunde 2023 – Teil 3 

 
A. 

 
Beschlusstext: 

 
 

I. Zulage für Betreuungskräfte 
 
Der mittlere Wert der Zulage nach Anmerkung 150 zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Vergütungsgruppen 1 – 12 der Anlage 2 zu den AVR wird zum 1. März 2024 um 11,5 
Prozent erhöht auf 133,80 Euro. 
 

II. Urlaubsgeld für Auszubildende nach Anlage 7 zu den AVR 
 
Der mittlere Wert des Urlaubsgeldes nach § 7 Abs. 1 Buchstabe c der Anlage 14 zu 
den AVR wird zum 1. März 2024 um 11,5 v.H. erhöht auf 291,65 Euro. 
 

III. Änderungen in Anlage 17a zu den AVR  
 

Für Mitarbeiter nach Anlage 30 zu den AVR wird das Wertguthaben nach § 7 Abs. 2 
Satz 2 der Anlage 17a zu den AVR zum 1. August 2023 um 4,8 Prozent erhöht und 
zum 1. April 2024 um weitere 4,0 Prozent erhöht. 
 

IV. Stufenvorweggewährung 
 

1. In Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR wird die bisherige Anmerkung 3 zu 
Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR durch folgende neue Anmerkung ersetzt: 

 
„Anmerkung 3 zu Abschnitt III A der Anlage 1: 
1Verfügt der Mitarbeiter über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens 
zwei Jahren, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt er über eine einschlägige 
Berufserfahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung 
zur Stufe 3. 2Unabhängig davon kann der Dienstgeber bei Neueinstellungen zur 
Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz 
oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für 
die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 3Die Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
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2. In Abschnitt III A der Anlage 1 zu den AVR wird eine neue Anmerkung 5 eingefügt: 
 
„Anmerkung 5 zu Abschnitt III A der Anlage 1: 
1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs oder 
zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Gruppen 
von Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich aus § 
1 Buchstabe b ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Vergütungsgruppe zustehenden 
Entgelt, ein um bis zu drei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorwegge-
währt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die vorletzte Stufe oder die Endstufe ih-
rer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Vergütungsgruppe höheres 
Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines höheren Entgelts nach den Sätzen 
1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit widerruflich. 4Im Übrigen 
bleibt Abschnitt III A unberührt. 5Die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte 
nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

3. In § 14 der Anlage 31 zu den AVR wird der Absatz 5 wie folgt neu gefasst: 
 

„(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs 
oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Grup-
pen von Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich 
aus der nach § 13, § 13a und § 14 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Ent-
geltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz 
oder teilweise vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die Stufe 5 oder 
die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgelt-
gruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines höheren Entgelts 
nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit widerruf-
lich. 4Im Übrigen bleibt § 14 unberührt. 5Die Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

4. § 14 der Anlage 32 zu den AVR wird um einen Absatz 5 ergänzt: 
 

„(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs 
oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Grup-
pen von Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich 
aus der nach § 13, § 13a und § 14 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer jeweiligen Ent-
geltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz 
oder teilweise vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die Stufe 5 oder 
die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgelt-
gruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines höheren Entgelts 
nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit widerruf-
lich. 4Im Übrigen bleibt § 14 unberührt. 5Die Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

5. § 13 der Anlage 33 zu den AVR wird um einen Absatz 5 ergänzt: 
 

„(5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs 
oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, kann sowohl Grup-
pen von Mitarbeitern als auch einzelnen Mitarbeitern, abweichend von dem sich 
aus der nach § 11 Abs. 2, Abs. 2a, Abs. 3 und § 13 Abs. 4 ergebenden Stufe ihrer 
jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden Entgelt, ein um bis zu zwei Stufen höheres 
Entgelt ganz oder teilweise vorweggewährt werden. 2Haben Mitarbeiter bereits die 
Stufe 5 oder die Endstufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen 
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Entgeltgruppe höheres Entgelt gezahlt werden. 3Die Gewährung eines höheren 
Entgelts nach den Sätzen 1 und 2 kann zeitlich befristet erfolgen; sie ist jederzeit 
widerruflich. 4Im Übrigen bleibt § 13 unberührt. 5Die Mitbestimmungs- und Beteili-
gungsrechte nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) bleiben unberührt.“ 
 

V. Öffnung für Dienstvereinbarungen 

 

1. In Anlage 6a zu den AVR wird ein neuer § 3 eingefügt: 

„§ 3 Dienstvereinbarungen 
1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 1 Abs. 1 

Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozent- und Eurobeträge 

durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die 

freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

2. In § 6 der Anlage 31 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Ab-

sätze 3, 4 und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6: 

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 

Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge 

durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die 

freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zu-

schläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelun-

gen der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

3. In § 6 der Anlage 32 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Ab-

sätze 3, 4 und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6: 

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 

Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge 

durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die 

freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

4. In § 6 der Anlage 33 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Ab-

sätze 3, 4 und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6: 

„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 

Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge 

durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die 

freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der 

Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“ 

 

VI. Inkrafttreten 

 

 Die Änderungen nach I., II., IV. und V. treten zum 1. März 2024 in Kraft.  

 Die Änderungen nach III. treten zum 1. August 2023 in Kraft. 

 

 

Admin
Legende
Das Inkraftsetzungsdatum für die Änderungen nach IV. und V. wurde im Umlaufverfahren der Bundeskommission korrigiert auf 01. Oktober 2023 !!
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
Der Beschluss beinhaltet Regelungen zu den oben genannten Themen im Rahmen der aktuellen 
Tarifrunde. Die unter V. eröffnete Möglichkeit zum Abschluss von Dienstvereinbarungen ist ge-
mäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 MAVO zulässig. 

 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 
1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. 

 

*** 

Fulda, den 19. Oktober 2023 

 

gez. Matthias Mitzscherlich  

Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  

 
 
 


